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Tagesordnung der 39. Sitzung des Rates der Stadt Dorsten am Mittwoch,  
21. März 2018 um 17:00 Uhr im Großen Sitzungssaal, Halterner Straße 5, 
46284 Dorsten 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 
Punkt  

1 Bekanntgaben 
 

2 Genehmigung der Haushaltssatzung und des Haushaltssanierungsplanes 2018 
 

3 Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung zur 1. Änderung der Ordnungsbe-
hördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen im Gebiet der Stadt Dorsten vom 20.03.2017 
 

4 Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungs-
ermächtigungen in 2017 
- Bericht des Bürgermeisters gem. § 83 Abs. 2 GO NRW 
 

5 Wahl eines stellvertretenden sachkundigen Bürgers in den Wirtschaftsausschuss 
- Antrag der FDP Fraktion vom 08.03.2018 
 

6 Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

  
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
Punkt  

  

7 Bekanntgaben 
 

8 Anfragen, Anregungen, Hinweise 
 

 
Dorsten, 12.03.2018 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Haushaltssatzung 

 
der Stadt Dorsten für das Haushaltsjahr 2018 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat 
der Stadt Dorsten mit Beschluss vom 29.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 222.000.332,00 € 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 221.643.729,00 € 
 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 214.826.532,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit auf 201.477.029,00 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 15.767.170,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 40.047.660,00 € 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der 
Finanzierungstätigkeit auf 28.303.640,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der 
Finanzierungstätigkeit auf 10.883.000,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 

24.280.490,00 € 
festgesetzt.1 
 

                                                
1 Darin enthalten sind Kredite in Höhe von 550.000 €, die durch Landeszuweisung im Projekt Gute Schule 2020  

aufgenommen werden müssen. 
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§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen 
in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

19.004.000,00 € 

festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im 
Ergebnisplan wird auf 

0,00 € 

festgesetzt.2 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 

200.000.000,00 € 

festgesetzt. 3 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt4: 

1. Grundsteuer 
1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 

 (Grundsteuer A) auf 450 % 
1.2. für die Grundstücke 

(Grundsteuer B) auf 780 % 

2. Gewerbesteuer         495 % 
  
 

 § 7 
 
Nach dem Haushaltssanierungsplan5 ist der Haushaltsausgleich ab dem Haushaltsjahr 2016 wieder 
hergestellt. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei 
der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen. 

                                                
2  Die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage sind aufgebraucht. 2014 ist die bilanzielle Überschuldung 

nach derzeitigem Stand der Erstellung und Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse eingetreten. 

3  Darin enthalten sind Kredite in Höhe von 1.600.000 €, die durch Landeszuweisung im Projekt Gute Schule 2020 
aufgenommen werden müssen. 

4  Durch Hebesatzsatzung vom 24.03.1994 zuletzt geändert durch Satzung vom 21.03.2013 

5  Mit dem Haushalt 2018 wird der fortgeschriebene Haushaltssanierungsplan vorgelegt. 
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Die Haushaltssatzung der Stadt Dorsten mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2018 wird ge-
mäß § 80 Abs. 6 GO NRW für die Zeit bis zum Ende der Einsichtnahme in den Jahresabschluss 
2018 an folgenden Orten verfügbar gehalten: 
 

Wochentag Bürgerbüro des Rathauses, 
Halterner Str. 5 

Zimmer 334 des Rathauses, 
Halterner Str. 5 

Montag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Dienstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Mittwoch Geschlossen  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Donnerstag 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Freitag 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 

Jeden 1. Samstag im 
Monat 

9.30 Uhr bis 12.00 Uhr ./. 

 
 
Außerdem ist der Haushalt 2018 im Internet unter dem Link  

http://www.dorsten.de/Verwaltung/Rathaus/Haushalt_2018/Haushalt_2018_-
_Stadt_Dorsten.pdf 
 
einsehbar. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die Haushaltssatzung der Stadt Dorsten für das Haushaltsjahr 2018 vom 29.11.2017  
 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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1* Wenn eine Genehmigung erforderlich war: 
 
 Die Bezirksregierung Münster hat die Genehmigung am 22.02.2018 erteilt. 
 
 Das Genehmigungsschreiben ist als Anlage beigefügt. 
 
 
Dorsten, 05.03.2018 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Erste Änderung der Gebührenordnung für die Erhebung von Parkgebühren  
in der Stadt Dorsten 

vom 02.03.2018 
 
Aufgrund des § 6 a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes vom 19.12.1952 (BGBl. I, 837), 
§ 1 der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.02.1981 über die Ermächtigung 
zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6 a Abs. 6 und 7 Straßenverkehrsgesetzes (GV 
NRW, S. 48), in Verbindung mit § 38 Buchstabe b des Ordnungsbehördengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NRW, S. 528), in den zurzeit gültigen Fassun-
gen hat der Rat der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 28.02.2018 folgende erste Änderung 
der Gebührenordnung für die Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Dorsten beschlossen:  
 
 

§ 1 
 
§ 2 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Parkgebühren für die Parkzone 3a betragen: 
 
4-Stunden-Ticket (Gültigkeitsdauer bis 4 Stunden) 2,00 € 
Tagesticket (Gültigkeitsdauer ein Kalendertag) 3,00 € 
Dauerparken je Kalenderhalbjahr 75,00 € 
 
Die Parkgebühren für die Parkzone 3b betragen: 
 
weniger als 45 Minuten gebührenfrei 
je angefangene weitere 10 Minuten Parkzeit  0,20 € 
 
Die Höchstparkdauer beträgt 4 Stunden 
 

§ 2 
 
§ 2 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
 
Die für die Parkzonen 1 und 4 genannten Gebührensätze gelten montags bis freitags von 9.00 
Uhr bis 18.00 Uhr und samstags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr, außer an gesetzlichen Feiertagen.  
 
Die für die Parkzone 2 genannten Gebührensätze gelten montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und samstags vom 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
Die für die Parkzonen 3a und 3b genannten Gebührensätze gelten montags bis freitags vom 
7.00 Uhr bis 18.00 Uhr außer an gesetzlichen Feiertagen. 
 

§ 3 
 

Die Abgrenzung der Parkzonen gem. § 2 Abs. 1 der Gebührenordnung für die Erhebung von 
Parkgebühren in der Stadt Dorsten wird um die dieser Gebührenordnung beigefügten Anlage 
ergänzt. 
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§ 4 
 
Die erste Änderung der Gebührenordnung für die Erhebung von Parkgebühren im Gebiet der 
Stadt Dorsten tritt am 01.07.2018 in Kraft. 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die Gebührenordnung für die Erhebung von Parkgebühren in der Stadt Dorsten  
vom 02.03.2018 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Dorsten, 02.03.2018 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Städtebauliches Entwicklungskonzept zur Steuerung des Einzelhandels  
in der Stadt Dorsten 
- Bekanntmachung des Feststellungsbeschlusses 
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 27.02.2018 
über das städtebauliche Entwicklungskonzept zur Steuerung des Einzelhandels in der Stadt 
Dorsten beraten und der Rat hat in seiner Sitzung am 28.02.2018 den Feststellungsbeschluss 
gefasst. 

 
Das städtebauliche Entwicklungskonzept zur Steuerung des Einzelhandels in der Stadt Dorsten 
soll im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB die Einzelhandelsentwicklung in den räumlich be-
grenzten zentralen Versorgungsbereichen fokussieren. Im Weiteren sind Ergänzungsstandorte 
für nicht-zentrenrelevanten Einzelhandel vorgesehen.  
 
Mit dem Einzelhandels-Steuerungskonzept 2017 wurde das bisher wirksame Steuerungskonzept 
aus dem Jahre 2009 (geändert 2011) vollständig überarbeitet und aktualisiert. In Anlehnung an 
die Ziele 6.5-2 und 6.5-10 des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen hat die Stadt 
Dorsten gleichzeitig eine dorstenspezifische Sortimentsliste mit einer Differenzierung nach nah-
versorgungs-, zentrenrelevanten und nicht-zentrenrelevanten Einzelhandelssortimenten festge-
legt.  
 
Das Entwicklungskonzept soll als zentrales Abwägungsmaterial für die Bauleitplanung  und über 
die Definition zentraler Versorgungsbereiche als eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für 
die Beurteilung von Einzelhandelsvorhaben im unbeplanten Innenbereich dienen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Rates der Stadt Dorsten wird hiermit öffentlich bekanntgemacht: 
 
1. Die von den Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der von der Öffent-

lichkeit während der öffentlichen Beteiligung analog § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Stel-
lungnahmen werden mit dem in der Zusammenstellung (Anlage zum Originalprotokoll) ent-
haltenen Ergebnis geprüft (Prüfungsergebnis). 

 
2. Das Entwicklungskonzept zur Steuerung des Einzelhandels in der Stadt Dorsten mit den sich 

aus der bisherigen Diskussion und dem Prüfungsergebnis ergebenden Änderungen wird be-
schlossen.  

 

3. Ferner wird die Verwaltung beauftragt, zeitnah mit der Prüfung der Fortschreibung des Ein-
zelhandelskonzeptes bzw. der Neuausrichtung des Einzelhandelskonzeptes unter folgenden 
Aspekten zu beginnen: 

 
a. nachhaltige Aufstellung der Dorstener Innenstadt im Wettbewerb mit den Nebenzentren 

auf dem Onlinehandel 
b. nachhaltige Aufstellung der Nebenzentren (Hervest, Holsterhausen, Alt-Wulfen und Wul-

fen-Barkenberg) und der Nahversorgungszentren insbesondere der Bereiche „Händel-
straße“ und „Kirchhellener Allee“ im Hinblick auf die Nahversorgung (Frischemarkt, Dis-
counter, Drogeriemarkt, usw.) 



Amtsblatt der Stadt Dorsten 44. Jahrgang Nr. 3 vom 12.03.2018 - Inhalt Nr. 20 Seite 74 
 

 
 
 
 
 

c. Möglichkeiten der wohnortnahen Nahversorgung durch kleinflächige Einzelhandelsange-
bote in den Wohnquartieren. 
 

Ein Übersichtsplan über die Zentralen Versorgungsbereiche im Stadtgebiet Dorsten ist beige-
fügt. 

Weiter wird hierdurch bekannt gemacht, dass das städtebauliche Entwicklungskonzept zur 
Steuerung des Einzelhandels in der Stadt Dorsten ab dem Tag dieser Bekanntmachung bei der 
Stadtverwaltung Dorsten, Planungs- und Umweltamt, Halterner Straße 5 (Rathaus), 46284 
Dorsten, Zimmer 204, während der Dienstzeit und nach mündlicher Vereinbarung zu jeder-
manns Einsicht bereit liegt und auf Verlangen über den Inhalt Auskunft gegeben wird.  
 
Dorsten, 12.03.2018 
 
Der Bürgermeister 

 
Tobias Stockhoff 
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Bebauungsplan Dorsten Nr. 250  
„Wohnbebauung ehem. Pfarrgarten Paulusstraße“ 
- Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses und In-Kraft-Treten 
 
Satzung vom 07.03.2018 
 
Der Rat der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 28.02.2018 den Bebauungsplan Dorsten Nr. 
250 „Wohnbebauung ehem. Pfarrgarten Paulusstraße“ gem. § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I. S. 2414), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I. S. 2193), in Verbindung mit § 86 
Abs. 4 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung – (Bau O NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW.S. 1162) und § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 966), als Sat-
zung beschlossen. 
 
Wortlaut des Beschlusses:  
„1.Die von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie die von der Öffent-

lichkeit während der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sowie § 4 Abs. 1 BauGB 
vorgebrachten abwägungsrelevanten und die bei der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB sowie § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen werden mit dem in der Zu-
sammenstellung (Anlage zum Originalprotokoll) enthaltenen Ergebnis geprüft (Prüfungser-
gebnis). 

2. Der unter Berücksichtigung des Prüfungsergebnisses aufgestellte Entwurf zum Bebauungs-
plan Dorsten Nr. 250 „Wohnbebauung ehem. Pfarrgarten Paulusstraße“ wird gem. § 10 Abs. 
1 BauGB als Satzung beschlossen. Zugleich wird auch die dazugehörende Entscheidungsbe-
gründung (Anlage zum Originalprotokoll) beschlossen.“  

 

Räumlicher Geltungsbereich 
Das Gebiet des Bebauungsplanes liegt am südlichen Ortsrand von „Dorf Hervest“ westlich der 
Dorfstraße. Es wird begrenzt: 

 

im Norden - von der Paulusstraße,  

im Osten - von der Dorfstraße, 

im Süden - von einer Parallelen im Abstand von ca. 30 m von der südlichen Grenze  

    der Paulusstraße, 

im Westen - von einer Parallelen im Abstand von ca. 50 m von der westlichen 

  Grenze der Dorfstraße. 

 
Der Geltungsbereich ist im abgedruckten Übersichtsplan 1 dargestellt. 
 
Die in der Begründung zum Bebauungsplan unter Nr. 6 „Waldbilanz“ geforderte Ersatzauffors-
tung soll im Stadtteil Hervest nördlich Lippedamm (Gemarkung Dorsten, Flur 27, Teilbereich des 
Flurstücks 709) erfolgen und ist im Übersichtsplan 2 dargestellt. 
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Bekanntmachungsanordung 
 
Der Satzungsbeschluss der Stadt Dorsten zum Bebauungsplan Dorsten Nr. 250 „Wohnbebauung 
ehem. Pfarrgarten Paulusstraße“ wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB und § 2 Abs. 4 der Be-
kanntmachungsverordnung (BekanntVO)  i. V. m. § 18 der Hauptsatzung der Stadt Dorsten 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Weiter wird hierdurch gem. § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass die o.g. Satzung mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB  ab dem Tag der 
Bekanntmachung bei der Stadtverwaltung Dorsten, Planungs- und Umweltamt, Halterner Straße 
5 (Rathaus), 46284 Dorsten, Zimmer 201, während der Dienststunden und nach mündlicher 
Vereinbarung zu jedermanns Einsicht bereit liegt und auf Verlangen über den Inhalt Auskunft 
gegeben wird. Ebenso ist die in den Festsetzungen angeführte DIN-Norm einsehbar. 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hinweis auf die Fälligkeit und das Erlöschen der Entschädigungsansprüche gem.  
§ 44 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB). 

 
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB: „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er 
kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschä-
digung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.“ 
§ 44 Abs. 4 BauGB: „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit herbeigeführt wird.“ 

 
Hinweis auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und Mängeln der Abwägung (§ 214 BauGB) sowie auf die Rechtsfolgen bei der 
Inkraftsetzung des Flächennutzungsplanes oder der Satzungen (Bebauungspläne) gemäß § 215 
Abs. 2 BauGB. 
 

§ 215 Abs. 1 BauGB: „Unbeachtlich werden   
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 

das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
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3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a (beschleunigtes Verfahren) beachtlich sind.“ 

 
 
Der Bebauungsplan Dorsten Nr. 250 „Wohnbebauung ehem. Pfarrgarten Paulusstraße“ tritt ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Dorsten, 07.03.2018 

 
Tobias Stockhoff  
Bürgermeister 
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Jagdgenossenschaft                                                         46284  Dorsten 

Revier Dorsten 3 Hervest - Orthöve                                             Rohlofs-Hof 9 

                                                                                                                     Tel.  02362/65552 

                                                                                                                    Fax: 02362/120406 

 

 

 

Jagdgenossenschaft Revier Dorsten III, Hervest – Orthöve 
 

Einladung 
 

zur Genossenschaftsversammlung 
 

 

 

Hiermit lade ich alle Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Revier Dorsten 
III, Hervest - Orthöve zu der am Mittwoch, den 28.03.2018, um 20.00 Uhr, im Lokal 
Jägerhof Einhaus, 46284 Dorsten, stattfindende Genossenschaftsversammlung ein. 
 

 

 

Tagesordnung: 1.  Begrüßung 
   2.  Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Versammlung  
   3.  Genehmigung der Tagesordnung 
   4.  Verlesung und Genehmigung des Protokolls 
   5.  Verlesung des Kassenberichtes gem. § 14 Abs. 2 
   6.  Bericht der Kassenprüfer 
   7.  Entlastung des Vorstands und des Geschäftsführers 
   8.  Wahl von zwei Kassenprüfer gem. § 14 Abs. 3 

9.  Beschlussfassung über den Haushalsplan für das Jagdjahr   
2018/2019 nach § 14 Abs. 1 

   10. Verschiedenes 
 
 

In der Genossenschaftsversammelung kann sich jeder Jagdgenosse gem. § 7 durch den 
gesetzlichen Vertreter oder, nach Maßgabe des § 10, Abs. 4 der Satzung, durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und dem Vor-
sitzenden zu Beginn der Genossenschaftsversammlung vorzulegen. 
 

 
Der Jagdvorstand 
gez. Hans-Josef May 
1.Vorsitzender 

 

 
1. Vorsitzender: Hans-Josef May 
Geschäftsführer:  Hans-Josef Scholtholt 
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Jagdgenossenschaft                                             46284 Dorsten 

Revier Dorsten 4 Wenge - Lune                          Rohlofs-Hof 9 

                                                                                                            Tel.  02362/65552 

                                                                                                           Fax: 02362/120406 

 

 

Jagdgenossenschaft Revier Dorsten IV, Wenge Lune 
 

Einladung 
 

zur Genossenschaftsversammlung 
 
 
Hiermit lade ich alle Jagdgenossen des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Revier 
Dorsten IV, Wenge Lune zu der am Dienstag, den 27.03.2018, um 20.00 Uhr, im Lo-
kal Lunemanns Wirtshaus, Marienstraße, 46284 Dorsten, stattfindende Genossen-
schaftsversammlung ein. 
 
 
Tagesordnung: 1.   Begrüßung 
   2.   Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Versammlung  
   3.   Genehmigung der Tagesordnung 
   4.   Verlesung und Genehmigung des Protokolls 
   5.   Verlesung des Kassenberichtes gem. § 14 Abs. 2 
   6.   Bericht der Kassenprüfer 
   7.   Entlastung des Vorstands und des Geschäftsführers 
   8.   Wahl von zwei Kassenprüfer gem. § 14 Abs. 3 

9. Beschlussfassung über den Haushalsplan für das Jagdjahr  
2018/2019 nach § 14 Abs. 1 

   10. Verschiedenes 
 
 
In der Genossenschaftsversammlung kann sich jeder Jagdgenosse gem. § 7 durch 
den gesetzlichen Vertreter oder, nach Maßgabe des § 10, Abs. 4 der Satzung, durch 
einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und 
dem Vorsitzenden zu Beginn der Genossenschaftsversammlung vorzulegen. 
 
 
Der Jagdvorstand 
gez. Stefan Schrudde 
1.Vorsitzender 
 
 
 1. Vorsitzender: Stefan Schrudde 
Geschäftsführer: Hans-Josef Scholtholt 

 




